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EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK CA/155/80 
12.Dezember 1980 

Unterlage 80/398 

V E R W A L Τ U Ν G S R A Τ 

BEITRITT GRIECHENLANDS ZUR EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 

PROTOKOLL Nr. 1 

BETREFFEND DIE EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK 

ERSTER Ί F.H. 

ANPASSUNGEN DER SAIZ.UNG DER EURO
PÄISCHEN INVESTITIONSBANK 

Arlikcl 1 

Arcikcl 3 des Protokolls über die Satzung der Bank 
erhall folgende Fassung: 

„Artikel 3 

N.ich Artikel 129 des Vtrtr.igfs sind Mitglieder 
der Bank: 

— das Königreich Belgien, 

— das Königreich Dänemark, 

— die BunJcsrepublik Deutschland, 

— die Republik Griechenland, 

— die Französische Republik, 

— Irland, 

— die Italienische Republik, 

— das Großhcrzoßtum Luxemburg, 

— das Königreich der Nicdcrl.indc, 

— das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordirland." 

Artikel 2 

Artikel 4 Absatz 1 Untcrabsatz 1 des Procokolls über 
die Satzung der Bank erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Bank wird mit einem Kapital von sie
ben Milliarden zweihundert Millionen RcchnungS-
einhcjlen ausgestattet, das von den Mitgliedsiaafen 
in folgender Höhe gezeichnet wird: 

Deutschland: 1 575 Millionen, 

Frankreich; 1 575 Millionen, 

Vereinigtes Königreich: J 575 Millionen, 

Italien: 1 260 Millionen, 

Niederlande: 

Dänemark: 

Griechenland: 

Irland: 

Luxemburg: 

414.75 Millionen, 

210 Millionen, 

112,50 Millionen, 

52.50 Millionen, 

10,50 Millionen." 

Artikel 3 

Artikel 7 des Protokolls über àie Satzung der Bank 
erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

(1) 
Staats 

ßcigjen : 4H,75 MiUioncn, 

Sinkt der Wert der Währung eines Mitglicd-
3V.I..13 gegenüber der in Artikel 4 bestimmten Rech
nungseinheit, so gleicht dieser Staat den Betrag d « 
von ihm in seiner Währung cingczahhcn Kapital· 
antcils im Verhältnis zu der eingetretenen Ände
rung des Wctics dutch cit\c zusätzliche Zahluixg an 
die Bank aus. 

(2) Steigt der Wert der Währung eines Mit 
glicdsraats gegenüber der in Artikel 4 bestimmter 
Rechnungseinhcit, so gleicht die Bank den Bctra( 
des von diesem Staat in seiner Währung cingczahl 
ten Kapitalanteils im Verhältnis zu der eingetrc 
tcnen Änderung des Wertes durch eine Rück 
Zahlung an diesen Staat aus. 

(3) Im Sinne dieses Artikclsentspricht der Wer 
der Währung eines Mitgliedstaats gegenüber der ii 
Artikel 4 bestimmten Rechnungscinheit dem auf de 
Grundlage der A-iarktkursc ermittelten Unirech 
nuugskurs zwischen dieser Rechnungscinheit um 
dieser Währung. 

(4) Der Rat der Gouverneure kann auf Vorschla; 
des Verwaltungsrats einstimmig die Methode de 
Umrechnung von in Rechnungseinheiten ausgc 
drückten Bctr.igen in I^indcswährungen und um 
gekehrt ändern. 

Er kann forner auf Vorschlag des Verwaltungs 
rats einstimmig die Modalitätcix für den in de 
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Abs.il/cn 1 utid 2 bezeithneun Kapiialausgleith 
fisilcgcii; oie A»splc'ichszahhuu;en müssen niin-
dfstcns einmal jährlich geleisiet werden." 

Artikel 4 

Artikel 11 Absatz 2 Unterabsäizc J, 2 und 3 des 
IVorokoIls übfr die Satzung der Ba/ik erhalt folgende 
Passung: 

„(2) Der Verwaltungsrai besteht aus 19 ordent
lichen und t l siellvertreieiideii Mitgliedern. 

Die ordentlichen Mitglieder weiden für fünf Jah
re voi» H.Ti der Gouve/iJcure u'ic ioigi 5>csrrl)t: 

— 3 ordentliche Aiitglicder, die v<in der Bundes
republik Deutschland benannt werden; 

— 3 ordentliche Alifglieder, die von der Franzö
sischen Republik benannt werden; 

— 3 ordentliche Mitglieder, die von der Italie
nischen Republik benannt werden; 

— 3 ordentliche Mitglieder, die vom Vereinigten 
Königreich Ciroßbriiannicn und Nordirland 
benannt werden; 

2 stellverireiendc Mitglieder, die von der Fran
zösischen Republik benannt werden; 

2 stellvcftrciendc Mitglieder, die von der Italic
nischen Republik benannt werden; 

2 stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinig
ten Königreich Großbritannien und Nord
irland benannt werden; 

I stellvertretendes Mitglied, das vom König
reich Dänemark, von der Republik Grie
chenland und von Irland im gegenseitigen 
Einvernehmen benaimt wird; 

1 stellvertretendes Mitglied, das von den Benc-
luxländcrn im gegenseitigen Einvernehmen 
benannt wird; 

1 stellvertretendes Mitglied, das von der Kom
mission benannt wird." 

Artikel 5 

Artikel 12 Absatz 2 .Satz 2 des Protokolls über die 
Satzung der Bank erhält folgende Fassung: 

„Für die qualifizierte Mehrheit sind dreizehn 
Stimmen erforderlich." 

— I ordentliches Mitglied, das vom Königreich 
Belgien benannt wird; 

— I ordentliches Mitglie<l, das vom Königreich 
Dänemark benannt wird; 

— 1 ordentliches Mitglied, das von der Republik 
Griechenland ben.mnt wird; 

— 1 ordentliches Mitglied, das von Irland benannt 
wird; 

Artikel 6 

Artikel 13 Absatz 1 Untcrabsatz 1 des Protokolls 
über die Satzung der Bank erhalt folgende Fassung: 

„(1) Das Direktorium besteht aus einem Präsi
denten und fünf Vizepräsidenten, die vom Rat der 
Gouverneure auf Vorschlag des Verwaltungsrats 
für sechs Jahre bestellt werden. Ihre Wicdtrbcstcl-
lung ist zulässig." 

1 ordentliches Mitglied, das vom Großherzog
tum Luxeujburg benannt wird; 

1 ordentliches Mitglied, das vom Königreich 
der Niederlande benannt wird; 

1 ordemliches Mitglied, das von der Kommis
sion benannt wird. 

ZWEITER TEIL 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Artikel 7 

Die stellverircicnden Mitglieder werden für fünf 
J.ihrc vom. Rat der Gouv'crneure wie folgt bcMcllt: 

— 2 stellvertretende Mitglieder, die von der Bun
desrepublik Deutschland benannt wcrdcii; 

(1) Die Republik Griechenland zahlt den Betrag von 
8 840 000 Rcchnungscinheiten entsprechend ihrem An
teil an dem von den Mitglicdstaaten am 31. De
zember 1979 eingezahlten Teil des gezeichneten Kapi
tals in fünf gleichen Halbjahrcsraten, die jeweils am 
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iO. April und 31. Oktt>ber fällig werden. Die erste 
Rate wird an demjenigen der beiden Daten fällig, das 
Join Zeitpunkt des Beitritts lumiiuelbar fidgt, sofern 
iwischen «liescn) Zeitpunkt und dem I älligkeitsterinin 
iiundesiens zwei Monate liegen. 

(») Vom Tag des Beitritts an wird sich die Repu-
{,hk Griechenl.md an der atii 19. Juni I97.S bejchlos-
svnen Kapitalcrhöhung beteiligen, iiulen\ sie die F.in-
zahhingen auf diese Erhöhung proportional zu ihrem 
Anteil am gezeichneten Kapital gemäß dem vom Rat 
Jer Gouverneure festgelegten Zeitplan leistet. Wenn 
die Mitgliedsiaaten vor dem Beitritt der Republik 
Griechenland bereits eine oder mehrere Einzahlungen 
auf die Kapitalerhöhung geleistet haben, so wird der 
Betrag, der dem von der Republik Griechenland ge-
nichncten Kapitalanteil dieser Einzahhuigen ent
spricht, in fünf gleichen Raten den von der Republik 
Griechenland nach Maßgabe des Absatzes 1 zti leisten-
Jcn Einzahhuigcn hiningercchnci. 

Artikels 

Die Republik Griechenland zahlt zu der satzungs-
niäßigen Rücklage, zu der zusätzlichen Rücklage und 
zu den den Rücklagen gleichzuscizeiiden Rückstellun
gen sowie ZI! dem den Rücklagen und KücksfellungcM 
noch zuz.uweisctKlen Betrag (Saldo der Gewinn- und 
Verlustrcchnting zum 31. Dezember des dem Beitritt 
vtiraiifgehenden Jahres), wie sie in Rechniingseinhci-
teti in der genehmigten Bilanz der Bank ausgewie
sen werden, zu den in Artikel 7 Absatz I vorgesehe
nen Daten einen 1,56 v. l ì . dieser Posten entspre
chenden Betrag ein. 

Artikel 9 

Die in den Artikeln 7 und 8 vorgesehenen Einzah
lungen werden von der Republik Griechenland in 
eigener frei konvertierbarer Landeswährung geleistet. 
Für die Berechnung tier einzuzahlenden Beträge wird 
der am letzten Arbeitstag des den betreffenden Ein-
zahlungsrerminen voraufgehenden Monats geltende 
Umrechnungskurs zwischen der Rechnimgseinhcit und 
der Drachme zugrunde gelegt. 

Artikel 10 

(1) Unmittelbar nach dem Beitritt ergänzt der Rat 
der Gouverneure die Zusammensetzung des Verwal
tungsrats durch die Bestellung eines von der Repu
blik Griechenland benannten ordentlichen Mitglieds 
sowie eines im gegenseitigen Einvernehmen vom Kö
nigreich Dänemark, von der Republik Griechenland 
und von Irland benannten stellvertretenden Mit
glieds. 

(2) Die Amtszeit des so bestellten ordentlichen Mit
glieds und stellvertretenden Mitglieds läuft m\x dem 
Ende der Jahrcssitzung des Rates der Gouverneure ab, 
auf welcher der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 
1982 geprüft wird. 

Artikel U 

Der Rat der Gouverneure bestellt auf Vorschlag des 
VerwaltuDgsrats den in Artikel 6 vorgesehenen fünften 
Vizepräsidenten spätestens in der Jahressitzung, auf 
welcher der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 1981 
geprüft wird. 


